
D - BUNDESRECHT  

Bundeswaldgesetz vom 2. Mai 1975 
(BGBl. I S. 1037), zul. geänd. d. 
Art. 213 der VO v. 31. 12 2006 
(BGBl. I S. 2407) 
 
§14  
Betreten des Waldes 
 
(1) Das Betreten des Waldes zum 
Zwecke der Erholung ist gestattet. 
Das Radfahren, das Fahren mit 
Krankenfahrstühlen und das Reiten 
im Walde ist nur auf Straßen und 
Wegen gestattet. Die Benutzung 
geschieht auf eigene Gefahr.  
 
(2) Die Länder regeln die 
Einzelheiten. Sie können das Betreten 
des Waldes aus wichtigem Grund, 
insbesondere des Forstschutzes, der 
Wald- oder Wildbewirtschaftung, 
zum Schutz der Waldbesucher oder 
zur Vermeidung erheblicher Schäden 
oder zur Wahrung anderer 
schutzwürdiger Interessen des 
Waldbesitzers, einschränken und 
andere Benutzungsarten ganz oder 
teilweise dem Betreten gleichstellen.  

Ergänzungsentwurf (Stand 
01.3.2010) Bundesrat (866. Sitzung 
am 12.2.2010): Dem §14 Absatz 1 
wird folgender Satz angefügt: »Dies 
gilt insbesondere für waldtypische 
Gefahren.«  

Bundesnaturschutzgesetz BGBl. 51 
v. 6.8.2009, S. 2542 (ab. 01.3.2010) 
 
§7  
Begriffe  
 
Abs.1 Nr. 3.  
Erholung 
 
natur- und landschaftsverträglich 
ausgestaltetes Natur- und 
Freizeiterleben einschließlich natur- 
und landschaftsverträgliche sportliche 
Betätigung in der freien Natur, die die 
Verwirklichung der sonstigen Ziele 
und Grundsätze des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege nicht 
beeinträchtigen.  
 
§59  
Betreten der Flur 
 
(1) Das Betreten der freien 
Landschaft auf Straßen und Wegen 
sowie auf ungenutzten Grundflächen 
zum Zweck der Erholung ist allen 
gestattet (allgemeiner Grundsatz). 
 
(2) Das Betreten des Waldes richtet 
sich nach dem Bundeswaldgesetz und 
den Waldgesetzen der Länder sowie 
im Übrigen nach dem sonstigen 
Landesrecht. Es kann insbesondere 
andere Benutzungsarten ganz oder 
teilweise dem Betreten gleichstellen 
sowie das Betreten aus wichtigen 
Gründen, insbesondere aus solchen 
des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege, des Feldschutzes 
und der land- und 
forstwirtschaftlichen Bewirtschaftung, 
zum Schutz der Erholungsuchenden, 
zur Vermeidung erheblicher Schäden 
oder zur Wahrung anderer 
schutzwürdiger Interessen des 
Grundstücksbesitzers einschränken. 
 

§60  
Haftung 
 
Das Betreten der freien Landschaft 
erfolgt auf eigene Gefahr. Durch die 
Betretungsbefugnis werden keine 
zusätzlichen Sorgfalts- oder 
Verkehrssicherungspflichten 
begründet. Es besteht insbesondere 
keine Haftung für typische, sich aus 
der Natur ergebende Gefahren.  

(Natur) Dass ein begrenzter 
Haftungsausschluß in §60 Satz 3 
BNatSchG konkretisiert wurde, hat 
das Kuratorium für Sport und Natur, 
dessen Mitglied die DIMB ist, 
durchgesetzt. Was fehlt, ist nach 
wie vor ein Haftungsausschluß 
hinsichtlich der 
Wegenutzungsfolgen (z.B. 
Rübenerntematsch etc.). So muß 
man hier weiterhin auf die 
Rechtsprechung verweisen, die 
ebenfalls eine solche Haftung 
ausschließt. 
 

(Wald) Auch hier ist und war 
die DIMB vor allem im Kuratorium 
Sport und Natur e.V. aktiv. Die 
Frage bleibt offen, ob neben der 
allgemeinen Formulierung 
(Generalklausel) eine weitere 
Differenzierung erforderlich wäre, 

vgl. etwa Niedersachsen .  



 

 

 

D - NIEDERSACHSEN 

Niedersächsisches Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG) Vom 21. März 2002 
(Nds. GVBl. S. 112), geändert durch Artikel 16 des Gesetzes vom 12. Dezember 2003, geändert durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 16.12.2004 (Nds. GVBl. S. 616) 
 
Sechster Teil  
Betreten der freien Landschaft 
 
§23  
Recht zum Betreten 
 
(1) Jeder Mensch darf die freie Landschaft (§ 2 Abs. 1) betreten und sich dort erholen.  
 
(2) Nicht betreten werden dürfen 
 
1. Waldkulturen, Walddickungen, Waldbaumschulen sowie Flächen, auf denen Holz eingeschlagen wird,  
 
2. Äcker in der Zeit vom Beginn ihrer Bestellung bis zum Ende der Ernte und 
 
3. Wiesen während der Aufwuchszeit und Weiden während der Aufwuchs- oder Weidezeit.  
 
(3) Betreten im Sinne dieses Gesetzes ist das Begehen, das Fahren in den Fällen des § 25 Abs. 1 und das Reiten. 
 
§24  
Begehen 
br> Das Begehen schließt das Skilaufen, das nicht durch Motorkraft oder Zugtiere bewirkte Schlittenfahren und 
das Benutzen von Krankenfahrstühlen ohne Motorkraft ein.  
 
§25  
Fahren 
 
(1) Das Fahren mit Fahrrädern ohne Motorkraft und mit Krankenfahrstühlen mit Motorkraft ist auf 
tatsächlich öffentlichen Wegen gestattet. Tatsächlich öffentliche Wege sind private Straßen und Wege, die mit 
Zustimmung oder Duldung der Grundeigentümerin, des Grundeigentümers oder der sonstigen berechtigten 
Person tatsächlich für den öffentlichen Verkehr genutzt werden; dazu gehören Wanderwege, Radwege, 
Fahrwege (Absatz 2 Satz 2), Reitwege und Freizeitwege (§ 37).  
 
(2) Außerhalb von Fahrwegen ist das Fahren mit Kraftfahrzeugen sowie mit von Zugtieren gezogenen 
Fuhrwerken oder Schlitten nicht gestattet. Fahrwege sind befestigte oder naturfeste Wirtschaftswege, die von 
zweispurigen nicht geländegängigen Kraftfahrzeugen ganzjährig befahren werden können. Das Fahren mit den 
in Satz 1 genannten Fahrzeugen auf Fahrwegen wird durch dieses Gesetz nicht geregelt.  
 
§26 …. 
 
§27  
Zelte, Wohnwagen, Wohnmobile 
 
In der freien Landschaft sind außerhalb von genehmigten Campingplätzen das Zelten, das Aufstellen von 
Wohnwagen und Wohnmobilen sowie der Aufenthalt in Zelten, Wohnmobilen und Wohnwagen nicht gestattet. 
 
§28  
Weiter gehende Gestattungen 



 
Die Waldbesitzenden und sonstigen Grundbesitzenden können die Benutzung ihrer Grundstücke über die 
Regelungen der §§ 23 bis 25, 26 Abs. 1 und des § 27 hinaus gestatten.Eine Gestattung nach § 27 darf nur 
begrenzt auf wenige Tage und nur in Einzelfällen erteilt werden.  
 
§29  
Rücksichtnahme 
 
Wer Grundstücke im Rahmen der §§ 23 bis 28 betritt, darf die Waldbesitzenden und sonstigen Grundbesitzenden 
der betretenen und der benachbarten Grundstücke und andere Personen nicht schädigen, gefährden oder 
belästigen. Radfahrerinnen und Radfahrer sowie Reiterinnen und Reiter haben besondere Rücksicht auf 
andere Personen zu nehmen. Sie haben Krankenfahrstühlen, Fußgängerinnen und Fußgängern Vorrang 
einzuräumen, es sei denn, dass sie auf gekennzeichneten Radwegen fahren oder auf gekennzeichneten 
Reitwegen reiten. 
 
§30  
Haftung 
 
Wer von den Betretensrechten nach den §§ 23 bis 28 Gebrauch macht, handelt auf eigene Gefahr. Die 
Waldbesitzenden und sonstigen Grundbesitzenden haften insbesondere nicht für  
 
1. natur- oder waldtypische Gefahren durch Bäume,  
 
2. natur- oder waldtypische Gefahren durch den Zustand von Wegen,  
 
3. aus der Bewirtschaftung der Flächen entstehende typische Gefahren,  
 
4. Gefahren, die dadurch entstehen, dass a) Wald in der Zeit von eineinhalb Stunden nach Sonnenuntergang bis 
eineinhalb Stunden vor Sonnenaufgang (Nachtzeit) außerhalb von tatsächlich öffentlichen Wegen (§ 25 Abs. 1 
Satz 2) begangen wird,  
 
b) die freie Landschaft in der Nachtzeit (Buchstabe a) mit Fahrrädern ohne Motorkraft außerhalb von 
Radwegen oder von Fahrwegen (§ 25 Abs. 2 Satz 2) befahren wird oder  
 
c) bei der Ausübung von Betretensrechten sonstige schlechte Sichtverhältnisse nicht berücksichtigt werden, 
sowie für 
 
5. Gefahren außerhalb von Wegen, die  
 
a) natur- oder waldtypisch sind oder  
 
b) durch Eingriffe in die freie Landschaft oder durch den Zustand von Anlagen entstehen, insbesondere durch 
Bodenerkundungsschächte, Gruben und Rohrdurchlässe.  
 
Die Haftung der Waldbesitzenden oder sonstigen Grundbesitzenden ist nicht nach Satz 2 Nr. 3, 4 oder 5 Buchst. 
b ausgeschlossen, wenn die Schädigung von Personen, die den Wald oder die freie Landschaft betreten, von den 
Waldbesitzenden oder sonstigen Grundbesitzenden vorsätzlich herbeigeführt wird.  
 
§31  
Verbote und Sperren 
 
(1) Waldbesitzende und sonstige Grundbesitzende dürfen die Ausübung der Betretensrechte nach den §§ 23 bis 
28 schriftlich, durch Zeichen oder in dringenden Fällen mündlich verbieten sowie durch Zäune, Sperren oder 
sonstige Hindernisse verhindern oder wesentlich erschweren, soweit dies erforderlich ist  
 
1. zur Abwehr von Gefahren für Leib und Leben,  
 
2. zur Brandverhütung,  
 
3. zum Schutz der Waldbesitzenden, sonstiger Grundbesitzender oder anderer Personen vor Schäden oder 
unzumutbaren Belästigungen, insbesondere bei übermäßig häufiger Benutzung,  



 
4. zur Vermeidung von erheblichen verbotswidrigen Abfallablagerungen an Badeteichen und Grillplätzen,  
 
5. zur ordnungsgemäßen land- oder forstwirtschaftlichen Nutzung der Grundstücke,  
 
6. zum Schutz der besonders geschützten Arten von wild lebenden Tieren und wild wachsenden Pflanzen sowie 
von Wild, das während des ganzen Jahres mit der Jagd zu verschonen ist,  
 
7. wegen ständiger erheblicher Beunruhigung des Wildes durch Besucherinnen und Besucher sowie  
 
8. zur Bejagung des Schalenwildes  
 
a) durch Treib-, Drück-, oder Stöberjagden oder  
 
b) durch andere Formen der Bejagung, wenn jagdrechtliche Abschusspflichten ohne die Sperrung nicht mehr zu 
erfüllen sind.  
 
Zäune, Sperren oder sonstige Hindernisse dürfen auch errichtet werden, soweit dies erforderlich ist, um Schäden 
durch Wild auf Straßen und Nachbargrundstücken zu verhüten; diese Sperranlagen sind so zu gestalten, dass die 
Ausübung der Betretensrechte soweit möglich gewährleistet bleibt, zumindest durch begehbare oder 
überschreitbare Vorrichtungen auf den vorhandenen Wegen.  
 
(2) Die Errichtung von Gehegen für wild lebende Tiere zum Zweck der Jagdausübung (Jagdgehege) ist in der 
freien Landschaft unzulässig.  
 
(3) Verbote, Zäune, Sperren und sonstige Hindernisse, die auf Absatz 1 Satz 1 Nrn. 6 bis 8 und Satz 2 gestützt 
werden, bedürfen bei Privatwald der Genehmigung der Waldbehörde. Die Genehmigung ist zu erteilen, soweit 
die Voraussetzungen des Absatzes 1 vorliegen.  
 
(4) Sind Verbote, Zäune, Sperren und sonstige Hindernisse mit Absatz 1 nicht vereinbar, so kann die 
Waldbehörde die zur Wiederherstellung eines rechtmäßigen Zustandes erforderlichen Anordnungen treffen. Die 
Anordnungen gelten auch gegenüber den Rechtsnachfolgerinnen und Rechtsnachfolgern.  

 

 

D - NORDRHEIN WESTFALEN  

Forstgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesforstgesetz – LFoG) idF v. 24. April 1980 
(GV.NW. S. 546), zul. geänd.19. Juni 2007 (GV. NRW. S. 226) 
 
Zweiter Abschnitt 
Betreten des Waldes 
 
§2 
Betreten des Waldes 
(Zu § 14 Bundeswaldgesetz)  
 
(1) Das Betreten des Waldes zum Zwecke der Erholung ist auf eigene Gefahr gestattet, soweit sich nicht aus den 
Bestimmungen dieses Gesetzes oder aus anderen Rechtsvorschriften Abweichungen ergeben. Das Betreten des 
Waldes geschieht insbesondere im Hinblick auf natur- und waldtypische Gefahren auf eigene Gefahr. Zu den 
natur- und waldtypischen Gefahren zählen vornehmlich solche, die von lebenden und toten Bäumen, sonstigem 
Aufwuchs oder natürlichem Bodenzustand ausgehen oder aus der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung des 
Waldes entstehen.  
 
(2) Absatz 1 gilt sinngemäß auch für das Radfahren, ausgenommen die Benutzung motorgetriebener 
Fahrzeuge, und das Fahren mit Krankenfahrstühlen auf Straßen und festen Wegen. 
 
(3) Wer den Wald betritt, hat sich so zu verhalten, daß die Lebensgemeinschaft Wald und die Bewirtschaftung 



des Waldes nicht gestört, der Wald nicht gefährdet, beschädigt oder verunreinigt sowie andere schutzwürdige 
Interessen der Waldbesitzer und die Erholung anderer nicht unzumutbar beeinträchtigt werden. Im Wald dürfen 
Hunde außerhalb von Wegen nur angeleint mitgeführt werden; dies gilt nicht für Jagdhunde im Rahmen 
jagdlicher Tätigkeiten sowie für Polizeihunde.  
 
(4) Organisierte Veranstaltungen im Wald sind der Forstbehörde vor Beginn der beabsichtigten Maßnahme 
rechtzeitig anzuzeigen, sofern sie nicht mit geringer Teilnehmerzahl zum Zwecke der Umweltbildung 
durchgeführt werden. Die Forstbehörde kann die Veranstaltung von bestimmten Auflagen abhängig machen oder 
verbieten, wenn zu erwarten ist, dass durch die Veranstaltung eine Gefahr für den Wald, seine Funktionen oder 
die dem Wald und seinen Funktionen dienenden Einrichtungen besteht.  
 
§3 
Betretungsverbote 
(Zu § 14 Bundeswaldgesetz)  
 
(1) Verboten ist das 
 
a) Betreten von Forstkulturen, Forstdickungen, Saatkämpen und Pflanzgärten,  
 
b) Betreten ordnungsgemäß als gesperrt gekennzeichneter Waldflächen,  
 
c) Betreten von Waldflächen, während auf ihnen Holz eingeschlagen oder aufbereitet wird,  
 
d) Betreten von forstwirtschaftlichen, jagdlichen, imkerlichen und teichwirtschaftlichen Einrichtungen im Walde 
und 
 
e) Fahren im Wald mit Ausnahme des Radfahrens und des Fahrens mit Krankenfahrstühlen auf Straßen und 
festen Wegen sowie das Zelten und das Abstellen von Wohnwagen und Kraftfahrzeugen im Wald,  
 
soweit hierfür nicht eine besondere Befugnis vorliegt. Verboten ist ferner das Reiten im Wald, soweit es nicht 
nach den Bestimmungen des Landschaftsgesetzes gestattet ist oder hierfür nicht eine besondere Befugnis 
vorliegt, der Verbote nach anderen Rechtsvorschriften nicht entgegenstehen.  
 
(2) Zum Schutz von Forstkulturen, Saatkämpen und Pflanzgärten sind Eingatterungen zulässig; bei Flächen von 
mehr als 10 ha Größe bedarf es der vorherigen Genehmigung durch die Forstbehörde. Für die Genehmigung, die 
Kennzeichnung der eingegatterten Flächen und die Beseitigung ungenehmigter Eingatterungen gelten die 
Vorschriften über das Sperren von Waldflächen (§ 4 Abs. 2 bis 5).  
 
(3) Eingatterungen aus waldfremden Materialien sind mit dem Wegfall des Schutzzweckes von dem 
Waldbesitzer unverzüglich zu entfernen. Wird dieser Verpflichtung nicht nachgekommen, gilt § 4 Absatz 5 
entsprechend.  
 
§4 
Sperren von Waldflächen 
(Zu § 14 Bundeswaldgesetz)  
 
(1) Der Waldbesitzer kann den Zutritt zu bestimmten Waldflächen tatsächlich ausschließen, untersagen oder 
zeitlich beschränken (Sperren von Waldflächen). Er bedarf hierzu der vorherigen Genehmigung durch die 
Forstbehörde.  
 
(2) Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die Waldfläche nur für eine bestimmte Frist gesperrt werden soll und 
die Sperrung aus wichtigen Gründen des Forstschutzes, der Waldbewirtschaftung, der Wildhege oder der 
Jagdausübung erforderlich ist. Die Genehmigung kann widerrufen oder eingeschränkt werden, soweit ihre 
Voraussetzungen entfallen sind.  
 
(3) Ohne daß die Voraussetzungen des Absatzes 2 Satz 1 vorliegen, kann die Genehmigung widerruflich erteilt 
werden, wenn hierfür ein wichtiger Grund vorliegt und das Sperren unter Berücksichtigung der Interessen der 
Allgemeinheit vertretbar ist.  
 
(4) Gesperrte Waldflächen sind durch Schilder kenntlich zu machen, deren Muster vom Ministerium für Umwelt 
und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Ministerium) im Gesetz- und Verordnungsblatt für das 



Land Nordrhein-Westfalen bekanntgegeben wird.  
 
(5) Ist eine Waldfläche ohne Genehmigung gesperrt, so kann die Forstbehörde die Beseitigung der Sperrung 
anordnen.  
 
§5 
Zeitweilige Beschränkung des Betretungsrechtes 
(Zu § 14 Bundeswaldgesetz) 
 
(1) Aus Gründen der Waldbrandverhütung kann die Forstbehörde nach Anhörung der beteiligten Kreise und 
kreisfreien Städte durch ordnungsbehördliche Verordnung für bestimmte Waldgebiete zeitweilig 
 
a) das Betreten, das Radfahren, das Fahren mit Krankenfahrstühlen und das Reiten ausschließen oder 
 
b) das Betreten auf die Wege beschränken und 
 
c) die besonderen Befugnisse der Waldbesitzer nach § 3 in dem notwendigen Umfang einschränken.  
 
(2) Zum Schutz der wildlebenden Tiere und aus Gründen der Jagdausübung kann das Betreten zeitweilig für die 
Zeit zwischen 17 und 8 Uhr auf die Wege beschränkt werden, wenn das Waldgebiet 
 
1. durch den Erholungsverkehr stark in Anspruch genommen wird und 
 
2. durch Wege und andere Einrichtungen für den Erholungsverkehr hinreichend aufgeschlossen ist.  
 
Absatz 1 findet entsprechende Anwendung.  
 
§6 
Schadenbeseitigung 
 
(1) Entstehen durch den Erholungsverkehr im Wald sowie an Forst- und Jagdeinrichtungen Schäden mit 
Ausnahme von Brandschäden, so sollen diese auf Antrag des Waldbesitzers durch die Forstbehörde beseitigt 
werden; werden erhebliche Schäden nachgewiesen, deren Beseitigung nach Art des Schadens nicht möglich ist, 
so soll in diesen Einzelfällen ein angemessener Ausgleich in Geld gewährt werden.  
 
(2) Die Bestimmungen dieses Paragraphen gelten nicht für Wald im Sinne der §§ 31, 32 und 37 sowie für Wald 
im Eigentum des Bundes.  

 


